
BerlStrG - Berliner Straßengesetz
- Berlin -

Vom 13. Juli 1999
(GVBl. 1999 S. 380; 2001 S. 260; 24.6.2004 S. 253; 29.9.2005 S. 495; 14.12.2005 S. 754;
11.7.2006 S. 819; 07.06.2007 S. 222; 4.12.2008 S. 466 )

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

Abschnitt I
Allgemeine Vorschriften

§ 1 Geltungsbereich

Das Gesetz regelt die Rechtsverhältnisse der öffentlichen Straßen. Für Bundesfernstraßen und
für Privatstraßen gilt es nur, soweit dies im Folgenden ausdrücklich bestimmt ist.

§ 2 Öffentliche Straßen

(1) Öffentliche Straßen im Sinne dieses Gesetzes sind Straßen, Wege und Plätze, die dem öf-
fentlichen Verkehr gewidmet sind.

(2) Zur öffentlichen Straße gehören

   1. der Straßenkörper; das sind insbesondere
         1. der Untergrund, der Unterbau, der Oberbau, Brücken, Tunnel, Durchlässe, Dämme,
Gräben, Böschungen, Stützbauwerke, Treppenanlagen, Lärmschutzanlagen, Straßenentwässe-
rungs- und Straßenbeleuchtungsanlagen,
         2. Fahrbahnen, Gehwege, Radwege, Bushaltebuchten, Taxihalteplätze, Parkflächen ein-
schließlich der Parkhäuser, Grünanlagen sowie Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen,
   2. der Luftraum über dem Straßenkörper,
   3. das Zubehör; das sind insbesondere die Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtungen und
sonstigen Anlagen aller Art, die der Sicherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs oder dem Schutz
der Anlieger dienen, und die Bepflanzung.

Abschnitt II
Widmung, Einziehung und Benennung

§ 3 Widmung

(1) Eine Straße, ein Weg oder ein Platz erhält die Eigenschaft einer öffentlichen Straße durch
Widmung.

(2) Voraussetzung für die Widmung ist, dass der Träger der Straßenbaulast Eigentümer der der
Straße dienenden Grundstücke ist oder die Eigentümer und die sonst zur Nutzung dinglich Be-
rechtigten der Widmung zugestimmt haben oder der Träger der Straßenbaulast den Besitz
durch Vertrag, durch vorzeitige Besitzeinweisung nach § 22 oder in einem sonstigen gesetzlich
geregelten Verfahren erlangt hat.

(3) Die Widmung kann unter Einschränkungen vorgenommen werden. In diesem Fall ist die
Straßenverkehrsbehörde vorher zu hören.

(4) Die Widmung erfolgt durch Allgemeinverfügung und ist im Amtsblatt für Berlin bekannt zu
machen. Die öffentliche Straße ist in das Straßenverzeichnis einzutragen, wenn die Widmung
unanfechtbar geworden ist.

(5) Bei Straßen, die nach einem festgestellten oder genehmigten Plan gebaut oder geändert
werden, wird die Widmung mit dem verfügenden Teil des Planfeststellungsbeschlusses oder
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der Plangenehmigung mit der Maßgabe verfügt, dass sie mit der Verkehrsübergabe wirksam
wird, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 2 zu diesem Zeitpunkt vorliegen. Der Träger der
Straßenbaulast hat den Zeitpunkt der Verkehrsübergabe und Beschränkungen der Widmung
öffentlich bekannt zu machen und der das Straßenverzeichnis führenden Behörde mitzuteilen.

(6) Wird eine öffentliche Straße verbreitert, begradigt, unerheblich verlegt oder ergänzt, so gilt
der neue Straßenteil durch die Verkehrsübergabe als gewidmet, sofern die Voraussetzungen
des Absatzes 2 vorliegen. In diesen Fällen bedarf es einer Bekanntmachung nach Absatz 4
Satz 1 nicht.

(7) Bei Straßen, Wegen und Plätzen, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes in das Straßenver-
zeichnis eingetragen worden sind, wird vermutet, dass sie öffentliche Straßen sind.

§ 4 Einziehung, Teileinziehung

(1) Wird eine öffentliche Straße für den öffentlichen Verkehr nicht mehr benötigt, so kann sie
eingezogen werden. Parkhäuser können auch zum Zwecke der privaten Bewirtschaftung einge-
zogen werden, soweit der überwiegende Teil des betroffenen Parkraums für die Allgemeinheit
zugänglich bleibt. Die Teileinziehung einer Straße ist zulässig, wenn nachträglich Beschränkun-
gen auf bestimmte Benutzungsarten, Benutzungszwecke oder Benutzerkreise aus überwiegen-
den Gründen des öffentlichen Wohls festgelegt werden sollen.

(2) Vor der Einziehung oder Teileinziehung ist die Straßenverkehrsbehörde zu hören. Die Ab-
sicht, die Straße einzuziehen oder teileinzuziehen, ist mindestens einen Monat vorher im Amts-
blatt für Berlin bekannt zu machen, um Gelegenheit zu Einwendungen zu geben. Von der Be-
kanntmachung kann abgesehen werden, wenn die zur Einziehung oder Teileinziehung
vorgesehenen Flächen in den in einem Planfeststellungsverfahren ausgelegten Plänen als sol-
che kenntlich gemacht worden sind.

(3) Die Einziehung oder Teileinziehung erfolgt durch Allgemeinverfügung und ist im Amtsblatt
für Berlin bekannt zu machen. Die Straße ist im Straßenverzeichnis zu löschen, wenn die Ein-
ziehung im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 unanfechtbar geworden ist.

(4) Die Einziehung oder Teileinziehung kann im verfügenden Teil eines Planfeststellungsbe-
schlusses mit der Maßgabe bekannt gemacht werden, dass sie mit der Sperrung oder Be-
schränkung wirksam wird. Einer Bekanntmachung nach Absatz 3 Satz 1 bedarf es nicht.

(5) Wird eine Straße begradigt, unerheblich verlegt oder durch sonstige straßenbauliche Maß-
nahmen den verkehrlichen Bedürfnissen angepasst und damit ein Teil der Straße dem Verkehr
auf Dauer entzogen, so wird dieser Straßenteil durch die Sperrung eingezogen. In diesen Fällen
bedarf es einer Ankündigung und öffentlichen Bekanntmachung nach den Absätzen 2 und 3
nicht.

(6) Mit der Einziehung entfallen Gemeingebrauch und widerrufliche Sondernutzungen. Bei Teil-
einziehung werden Gemeingebrauch und widerrufliche Sondernutzungen entsprechend einge-
schränkt.

§ 5 Benennung

(1) Die öffentlichen Straßen sind zu benennen, sobald es im öffentlichen Interesse, insbesonde-
re im Verkehrsinteresse, erforderlich ist. Privatstraßen, -wege oder -plätze sollen auf Antrag und
auf Kosten des Grundstückseigentümers öffentlich benannt werden, soweit dies zur Sicherstel-
lung ausreichender Orientierungsmöglichkeiten notwendig ist. Hierzu kann vom Grundstücksei-
gentümer ein Kostenvorschuss verlangt werden.
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(2) Die Benennung erfolgt durch Allgemeinverfügung und ist im Amtsblatt für Berlin bekannt zu
machen. Für öffentliche Straßen ist sie in das Straßenverzeichnis einzutragen, wenn sie unan-
fechtbar geworden ist.

(3) Werden Flächen Teil einer benannten öffentlichen Straße, so gilt die Benennung auch für
diese Flächen. Einer Benennung nach Absatz 1 und einer Bekanntmachung nach Absatz 2 be-
darf es nicht.

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten auch für die Bundesfernstraßen.

§ 6 Straßenverzeichnis

(1) Das Straßenverzeichnis ist ein Verzeichnis, in das alle öffentlichen Straßen einzutragen
sind. Es kann von jedem eingesehen werden.

(2) In das Straßenverzeichnis sind mindestens die Bezeichnung und die Lage der Straße sowie
Einschränkungen der Widmung einzutragen.

Abschnitt III
Straßenbaulast

§ 7 Straßenbaulast

(1) Träger der Straßenbaulast für die öffentlichen Straßen ist Berlin.

(2) Die Straßenbaulast umfasst alle mit dem Bau und der Unterhaltung der öffentlichen Straßen
zusammenhängenden Aufgaben, auch die Bestimmung der Art, des Umfangs und des Zeit-
punkts der Herstellung. Die öffentlichen Straßen sind im Rahmen der Leistungsfähigkeit des
Trägers der Straßenbaulast so zu bauen, zu unterhalten, zu erweitern, zu verbessern oder zu
ändern, dass sie dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis genügen. Dabei sind auch die Funktion
der Straße als Aufenthaltsort, das Stadtbild und die Belange des Denkmal- und Umweltschut-
zes, der im Straßenverkehr besonders gefährdeten Personen sowie von Menschen mit Behin-
derungen zu berücksichtigen. Der Träger der Straßenbaulast hat im Falle eines nicht verkehrs-
sicheren Zustands der Straße zu veranlassen, dass bis zur Wiederherstellung des
verkehrssicheren Zustands durch Anordnung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen
eine Gefährdung der Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist. Er hat ferner für eine alsbaldige
Wiederherstellung des verkehrssicheren Zustands der Straße zu sorgen.

(3) Die Träger der Straßenbaulast gewährleisten im Rahmen des Absatzes 2 Satz 2, dass kon-
trastreiche und taktil wahrnehmbare Orientierungshilfen in den Gehwegbelag eingebaut wer-
den. An den Straßenkreuzungen, Straßeneinmündungen und sonstigen für den Fußgängerver-
kehr bestimmten Übergangsstellen soll die Auftrittshöhe in der Regel 3 Zentimeter betragen.

(4) Zur Straßenbaulast gehört die Pflicht, die öffentlichen Straßen so zu reinigen, dass die Ver-
kehrssicherheit erhalten bleibt (verkehrsmäßige Reinigung). Die verkehrsmäßige Reinigung
entfällt für öffentliche Straßen, für die nach den jeweils geltenden Vorschriften eine ordnungs-
mäßige Reinigung stattfinden muss.

(5) Die öffentlichen Straßen sind in ihrer Gesamtheit zu beleuchten, soweit es im Interesse des
Verkehrs und der Sicherheit erforderlich ist. Außerhalb der geschlossenen Ortslage ist eine
Beleuchtung der öffentlichen Straßen in der Regel nicht erforderlich. Geschlossene Ortslage ist
das Gebiet, das in geschlossener oder offener Bauweise zusammenhängend bebaut ist. Ein-
zelne unbebaute Grundstücke, zur Bebauung ungeeignetes oder ihr entzogenes Gelände oder
einseitige Bebauung unterbrechen den Zusammenhang nicht.

(6) Die mit dem Bau, der Unterhaltung und der Überwachung der Verkehrssicherheit der öffent-
lichen Straßen zusammenhängenden Aufgaben werden als eine Pflicht des öffentlichen Rechts
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wahrgenommen. Dazu gehört die Sorge dafür, dass die öffentlichen Straßen in der Baulast Ber-
lins den Anforderungen der Absätze 2 bis 5 entsprechen.

(7) Bei der Erschließung durch Straßen, deren Ausbau nach dem Erschließungsbeitragsgesetz
vom 12. Juli 1995 (GVBl. S. 444) überwiegend von den Anliegern getragen werden muss, sind
der Ausbaugrad und der Ausbaustandard den örtlichen Gegebenheiten anzupassen. Es ist ein
möglichst geringer Versiegelungsgrad anzustreben. Den Anliegern ist Gelegenheit zu geben,
die Planungen einzusehen, Einwände zu äußern und Vorschläge einzubringen. Der Träger der
Straßenbaulast soll in der Regel eine Ausbauvariante aufstellen und dabei kostengünstige Al-
ternativen benennen. Vor der Entscheidung über die Ausbauvariante ist die Bezirksverordne-
tenversammlung zu befassen.

§ 8 Straßenbaulast Dritter

(1) § 7 Abs. 1 gilt nicht, soweit die Straßenbaulast nach anderen gesetzlichen Vorschriften oder
auf Grund öffentlicher Verpflichtungen anderen Trägern obliegt oder durch Verwaltungsakt oder
durch öffentlich-rechtlichen Vertrag einem anderen Träger auferlegt worden ist.

(2) Privatrechtliche Verpflichtungen Dritter zur Erfüllung von Aufgaben, die sich aus der Stra-
ßenbaulast ergeben, berühren die Straßenbaulast nicht.

§ 9 Gehwegüberfahrten

(1) Die nicht befahrbaren Straßenbestandteile dürfen mit Kraftfahrzeugen nur auf besonderen
Überfahrten (Gehwegüberfahrten) überquert werden.

(2) Gehwegüberfahrten sind vom Träger der Straßenbaulast herzustellen, zu ändern und in
Stand zu halten. Die Kosten der Herstellung und die Kosten von Änderungen trägt der Anlieger;
das gilt nicht, soweit die Gehwegüberfahrten bei der erstmaligen endgültigen Herstellung der
Straße im Sinne des Erschließungsbeitragsrechts angelegt werden. Werden Gehwegüberfahr-
ten bei anderen Ausbaumaßnahmen hergestellt, geändert oder erneuert, so trägt der Anlieger
die Mehrkosten. Die Kosten sind durch Leistungsbescheid festzusetzen. Widerspruch und Kla-
ge gegen den Leistungsbescheid haben keine aufschiebende Wirkung. Der Träger der Stra-
ßenbaulast ist berechtigt, angemessene Vorauszahlungen zu verlangen. Mit Zustimmung des
Straßenbaulastträgers kann der Anlieger auf Wunsch die Herstellung oder Änderung der Geh-
wegüberfahrt durch eine anerkannte Fachfirma selbst ausführen lassen.

(3) Der Träger der Straßenbaulast ist berechtigt, nicht mehr benötigte Gehwegüberfahrten zu
beseitigen. Absatz 2 Satz 2, 4, 5 und 6 gilt entsprechend.

(4) Gehwegüberfahrten für vorübergehende Zwecke dürfen von den Anliegern angelegt werden.
Sie bedürfen der Genehmigung des Straßenbaulastträgers, auch hinsichtlich der Lage, Abmes-
sung und Beschaffenheit. Nicht mehr benötigte Gehwegüberfahrten sind vom Anlieger zu be-
seitigen. Beseitigt er diese nicht, so gilt Absatz 3 entsprechend. Im Rahmen eines Baugeneh-
migungsverfahrens kann die Genehmigung von Gehwegüberfahrten für vorübergehende
Zwecke bei der Bauaufsichtsbehörde beantragt werden. In diesem Fall entscheidet die Bauauf-
sichtsbehörde im Einvernehmen mit dem Träger der Straßenbaulast. Die Sätze 5 und 6 gelten
auch für das Zustimmungsverfahren nach der Bauordnung für Berlin.

(5) Anlieger ist der Eigentümer eines Grundstücks, das an die öffentliche Straße angrenzt oder
durch sie erschlossen wird. Ist an einem solchen Grundstück ein Erbbaurecht, ein Nießbrauch
oder ein sonstiges dinglich gesichertes Nutzungsrecht bestellt, so ist der daraus Berechtigte e-
benfalls Anlieger. Ist ein Grundstück von der öffentlichen Straße durch einen nicht zu ihr gehö-
renden Geländestreifen getrennt, bleibt dieser außer Betracht.

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten auch für Bundesstraßen, soweit im Bundesfernstraßengesetz
nichts Abweichendes geregelt ist.
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Abschnitt IV
Gemeingebrauch und Sondernutzung, Duldungspflichten der Eigentümer

§ 10 Eigentum und Gemeingebrauch

(1) Das Eigentum an öffentlichen Straßen ist Privateigentum, das durch die Bestimmung der
Straße für den Gemeingebrauch beschränkt ist.

(2) Der Gebrauch der öffentlichen Straßen ist jedem im Rahmen der Widmung für den Verkehr
(Gemeingebrauch) gestattet. Auf die Aufrechterhaltung des Gemeingebrauchs besteht kein
Rechtsanspruch. Kein Gemeingebrauch liegt vor, wenn jemand die Straße nicht vorwiegend
zum Verkehr, sondern zu anderen Zwecken benutzt.

(3) Das Recht des Anliegers, die öffentlichen Straßen über den Gemeingebrauch hinaus zu be-
nutzen, soweit dies zur Nutzung des Grundstücks erforderlich ist und den Gemeingebrauch
nicht dauernd ausschließt oder erheblich beeinträchtigt oder in den Straßenkörper eingreift (An-
liegergebrauch), bleibt unberührt.

(4) Der Gemeingebrauch kann beschränkt oder vorübergehend aufgehoben werden, wenn es
für die Durchführung von Bauarbeiten an der Straße wegen des baulichen Zustands, zur Ver-
meidung außerordentlicher Schäden an der Straße oder für die Sicherheit oder Ordnung des
Verkehrs notwendig ist. Die Beschränkungen sind durch Verkehrszeichen und Verkehrsein-
richtungen kenntlich zu machen.

§ 11 Sondernutzung

(1) Jeder Gebrauch der öffentlichen Straßen, der über den Gemeingebrauch hinausgeht, ist ei-
ne Sondernutzung und bedarf unbeschadet sonstiger Vorschriften der Erlaubnis der Straßen-
baubehörde.

(2) Die Erlaubnis nach Absatz 1 soll in der Regel erteilt werden, wenn überwiegende öffentliche
Interessen der Sondernutzung nicht entgegenstehen oder ihnen durch Nebenbestimmungen
zur Erlaubnis entsprochen werden kann. Die Erlaubnis soll versagt werden, wenn behinderte
Menschen durch die Sondernutzung in der Ausübung des Gemeingebrauchs erheblich beein-
trächtigt würden. Über die Erlaubnis ist, außer in den Fällen des Absatzes 3, innerhalb eines
Monats nach Eingang des vollständigen Antrags bei der zuständigen Behörde zu entscheiden.
Kann die Prüfung des Antrags in dieser Zeit nicht abgeschlossen werden, ist die Frist durch
Mitteilung an den Antragsteller um einen Monat zu verlängern. Die Erlaubnis gilt als widerruflich
erteilt, wenn nicht innerhalb der Frist entschieden wird.

(2a) Werbeanlagen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Wahlen, Volksentscheiden und
Bürgerentscheiden stehen, sind ausschließlich für einen Zeitraum von sieben Wochen vor bis
spätestens eine Woche nach dem Wahl- oder Abstimmungstag zu erlauben. Werbeanlagen, die
in unmittelbarem Zusammenhang mit Volksbegehren und Bürgerbegehren stehen, sind aus-
schließlich für die Dauer der Eintragungsfrist nach § 18 Absatz 3 des Abstimmungsgesetzes
vom 11. Juni 1997 (GVBl. S. 304), das durch Artikel I des Gesetzes vom 20. Februar 2008
(GVBl. S. 22) geändert worden ist, oder der Frist nach § 45 Absatz 3 Satz 1 des Bezirksver-
waltungsgesetzes in der Fassung vom 14. Dezember 2005 (GVBl. 2006 S. 2), das zuletzt durch
Gesetz vom 22. Oktober 2008 (GVBl. S. 292) geändert worden ist, zuzüglich einer Woche nach
Ablauf dieser Fristen zu erlauben. Unbeschadet des Absatzes 2 können Größe, Zahl und
Standorte von Werbeanlagen nach Satz 2 zum Schutz des Stadt- und Ortsbildes und nach Satz
1 und 2 zum Schutz von Orten von städtebaulich, denkmalpflegerisch, kulturell oder historisch
herausragender überregionaler Bedeutung beschränkt werden.

(3) Sondernutzungserlaubnisse für die Einrichtung von Baustellen dürfen nur erteilt werden,
wenn eine wesentliche Beeinträchtigung des fließenden oder ruhenden Straßenverkehrs nicht
zu erwarten ist, es sei denn, das Bauvorhaben kann ohne Inanspruchnahme des Straßenlandes
nicht mit einem wirtschaftlich und technisch vertretbaren Aufwand durchgeführt werden. In die-
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sem Fall ist die Inanspruchnahme des Straßenlandes auf das geringstmögliche Maß und den
kürzesten Zeitraum zu beschränken. Die hierfür erforderlichen Nachweise hat der Bauherr zu
erbringen. Die Erlaubnis von Sondernutzungen für Bauarbeiten, die sich auf den fließenden o-
der ruhenden Fahrzeugverkehr im übergeordneten Straßennetz auswirken, soll zwei Monate
vor Baubeginn beantragt werden. Sondernutzungserlaubnisse nach Satz 4 dürfen nur im Ein-
vernehmen mit der Verkehrslenkung Berlin erteilt werden. Äußert sich die Verkehrslenkung Ber-
lin nicht innerhalb von sechs Wochen, so gilt das Einvernehmen gegenüber der für die Erteilung
der Sondernutzungserlaubnis zuständigen Behörde als erklärt. Bei verspäteter Antragstellung
kann der Nachweis für die Notwendigkeit einer Inanspruchnahme öffentlichen Straßenlandes
nicht auf Umstände gestützt werden, die bei rechtzeitiger Antragstellung nicht vorgelegen hät-
ten.

(4) Die Erlaubnis soll entweder unbefristet auf Widerruf oder befristet, auch mehrjährig, mit oder
ohne Widerrufsvorbehalt erteilt werden. Bedingungen, Auflagen und Auflagenvorbehalte sind
zulässig. Die Erteilung der Erlaubnis kann erforderlichenfalls von der Leistung einer Sicherheit
abhängig gemacht werden. Die Erlaubnis darf nur mit Zustimmung der Straßenbaubehörde ü-
bertragen werden.

(5) Für den Widerruf der Erlaubnis gilt Absatz 2 entsprechend. Unbeschadet der Vorschriften ü-
ber den Widerruf von Verwaltungsakten kann die Erlaubnis widerrufen werden, wenn die für die
Sondernutzung zu entrichtenden Gebühren trotz Fälligkeit und Mahnung nicht oder nicht voll-
ständig entrichtet werden. Im Falle des Widerrufs sowie bei der Beeinträchtigung der Sonder-
nutzung durch Sperrung oder Änderung der Straße, durch Straßenschäden oder Straßenbau-
maßnahmen oder bei Einziehung der Straße hat der Erlaubnisnehmer keinen Anspruch auf
Entschädigung.

(6) Nach Beendigung der Sondernutzung oder Erlöschen der Erlaubnis hat der Erlaubnisneh-
mer unverzüglich etwa vorhandene Anlagen zu beseitigen. Der ordnungsgemäße Zustand der
Straße wird durch den Träger der Straßenbaulast wiederhergestellt. Die Aufwendungen dafür
sind von dem Erlaubnisnehmer zu erstatten. Der Erstattungsbetrag ist durch schriftlichen Ver-
waltungsakt festzusetzen.

(7) Der Sondernutzer hat dem Träger der Straßenbaulast die Kosten zu erstatten, die diesem
durch die Sondernutzung zusätzlich erwachsen.

(8) In Fällen unerlaubter Sondernutzung für Veranstaltungswerbung gilt auch der Veranstalter
als Sondernutzer.

(9) Für Sondernutzungen können Sondernutzungsgebühren erhoben werden. Bei ihrer Bemes-
sung sind Art, Umfang, Dauer und der wirtschaftliche Vorteil der Sondernutzung zu berücksich-
tigen.

(10) Bei Sondernutzungen öffentlichen Straßenlandes, das nicht Eigentum Berlins ist, bleiben
die Rechte des Eigentümers unberührt. Dazu gehört auch das Recht, für Sondernutzungen
Entgelte erheben zu können.

(11) Sondernutzungen, die der Durchführung eines Bauvorhabens dienen, können nur vom
Bauherrn beantragt werden. Der Erlaubnisnehmer hat Beginn, Umfang und Ende der Sonder-
nutzung sowie den Namen und die Telefonnummer der Straßenbaubehörde an der Baustelle
auf einem Schild nach außen hin deutlich lesbar zu kennzeichnen.

(12) Bestehende Sondernutzungen unterliegen mit dem Inkrafttreten der Artikel I und III des
Zweiten Gesetzes zur Rechtsvereinfachung und Entbürokratisierung vom 14. Dezember 2005
(GVBl. S. 754) dem Gebührenrecht des Absatzes 9 in Verbindung mit der Rechtsverordnung
nach § 27 Abs. 2. Bis zum Erlass der die Sondernutzungsgebühren festsetzenden Bescheide,
bei befristeten Sondernutzungen bis zum Ablauf der Frist, gelten die auf Grund der bisherigen
Rechtslage geschlossenen Entgeltvereinbarungen übergangsweise fort. Bei unwiderruflich oder
unbefristet erlaubten Sondernutzungen, für die eine privatrechtliche Entgeltvereinbarung in un-
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veränderbarer Höhe besteht, dürfen Gebührenbescheide die vereinbarte Entgelthöhe nicht ü-
berschreiten. Soweit Entgelte für eine Sondernutzung bereits vollständig entrichtet sind (Ablö-
sung), können Gebühren nicht mehr erhoben werden.

(13) Widerspruch und Anfechtungsklage eines Dritten gegen eine Sondernutzungserlaubnis
haben keine aufschiebende Wirkung.

§ 12 Sondernutzung für Zwecke der öffentlichen Versorgung

(1) Für die Sondernutzung zu Zwecken der öffentlichen Versorgung gilt § 11 entsprechend nach
Maßgabe der folgenden Absätze. Den Unternehmen der öffentlichen Versorgung sind die Un-
ternehmen des öffentlichen Personennahverkehrs, der Polizeipräsident in Berlin, der Landes-
betrieb für Informationstechnik und die Berliner Feuerwehr gleichgestellt.

(2) Die Sondernutzung ist zu erlauben, soweit sie den Gemeingebrauch nicht dauerhaft beein-
trächtigt oder andere überwiegende öffentliche Interessen nicht entgegenstehen und nach den
örtlichen Gegebenheiten eine Unterbringung der Anlagen im Straßengrund möglich ist.

(3) Die Erlaubnis ist, außer in den Fällen des Absatzes 8, unbefristet auf Widerruf zu erteilen.

(4) Der Widerruf einer Erlaubnis ist nur zulässig, wenn er im überwiegenden öffentlichen Inte-
resse erforderlich ist.

(5) Werden im öffentlichen Interesse durch die Änderung oder Verlegung der öffentlichen Stra-
ße oder durch Unterhaltungsmaßnahmen an ihr Änderungen von Versorgungsanlagen erforder-
lich, so haben die Versorgungsunternehmen diese Anlagen auf ihre Kosten der Straße anzu-
passen.

(6) Die Versorgungsunternehmen haben ihre Anlagen ordnungsgemäß zu errichten, ständig zu
überwachen, zu unterhalten und stillgelegte Anlagen zu entfernen. Die Straßenbaubehörde
kann die Entfernung zu einem späteren Zeitpunkt zulassen.

(7) Die Versorgungsunternehmen bedürfen für Aufgrabungen und Baumaßnahmen im Zusam-
menhang mit Maßnahmen nach den Absätzen 6 und 7 grundsätzlich der straßenrechtlichen
Erlaubnis. § 11 Abs. 3 und 11 gilt entsprechend. Notfälle, in denen sofortiges Handeln zur
Schadensabwehr geboten ist, sowie Fälle von unwesentlicher Beeinträchtigung des Gemein-
gebrauchs mit Ausnahme der Aufgrabungen und Baumaßnahmen auf Fahrbahnen des überge-
ordneten Straßennetzes sind der Straßenbaubehörde und der Verkehrslenkung Berlin lediglich
anzuzeigen. Eine Sicherheitsleistung darf nur verlangt werden, soweit dies zur Sicherung einer
ordnungsgemäßen Wiederherstellung der Straße erforderlich ist. Auch für die in Satz 1 ge-
nannten Aufgrabungen und Baumaßnahmen können Entgelte erhoben werden.

(8) Treffen Baumaßnahmen nach den Absätzen 5 und 6 an gleicher Stelle oder im räumlich-
verkehrlichen Wirkungszusammenhang zeitlich zusammen, so kann die Straßenbaubehörde
verlangen, dass ein gemeinsamer Bauentwurf und Bauablaufplan erstellt, die Bauvergabe auf
Grund gemeinsamer Ausschreibung der Bauleistung vorgenommen und eine gemeinsame
Bauleitung eingerichtet wird. Der Träger der Straßenbaulast kann diese Leistungen auch selbst
erbringen. Für Sondernutzungsentgelte haften die Erlaubnisnehmer als Gesamtschuldner.

(9) Nach Beendigung der Arbeiten an ihren Anlagen haben die Versorgungsunternehmen die
öffentliche Straße unverzüglich wieder instand zu setzen, sofern nicht der Straßenbaulastträger
erklärt hat, die Instandsetzung selbst vornehmen zu wollen. Nimmt der Straßenbaulastträger die
Wiederherstellung der öffentlichen Straße selbst vor, haben die Versorgungsunternehmen die-
sem die Auslagen für die von ihm vorgenommene Instandsetzung zu vergüten und den durch
die Arbeiten an den Versorgungsanlagen entstandenen Schaden zu ersetzen.

(10) Ist eine öffentliche Straße eingezogen worden, so ist der Eigentümer verpflichtet, die auf
Grund einer Erlaubnis errichteten Versorgungsanlagen gegen angemessene Vergütung und zu
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angemessenen Bedingungen weiterhin zu dulden und den Versorgungsunternehmen auf Ver-
langen eine Dienstbarkeit einzuräumen. Er ist jedoch berechtigt, die Beseitigung der Anlagen zu
verlangen, die innerhalb einer angemessenen Frist von höchstens drei Jahren zu erfolgen hat,
wenn durch ihren Bestand eine anderweitige wirtschaftliche Verwertung der Grundstücke we-
sentlich erschwert ist und kein überwiegendes öffentliches Interesse entgegensteht. Ist er ver-
pflichtet, die Anlagen zu dulden, so kann er verlangen, dass der Nutzungsberechtigte die
Grundstücke binnen derselben Frist erwirbt.

(11) Die Unternehmen sind zur gegenseitigen Rücksichtnahme verpflichtet. Sie haben unver-
züglich die Verlegung ihrer Leitungen und Anlagen vorzunehmen, wenn dies durch den Neu- o-
der Umbau der Leitungen oder Anlagen eines anderen Unternehmens notwendig ist. Der Kos-
tenausgleich findet unmittelbar zwischen den Unternehmen statt. Im Falle des Straßenbahn-
und U-Bahnbaus auf Veranlassung Berlins gilt Absatz 5 sinngemäß.

(12) Von den Absätzen 2 bis 10 abweichende Regelungen in bestehenden Konzessionsverträ-
gen bleiben während der Laufzeit dieser Konzessionsverträge unberührt. Bei künftigen Ver-
tragsabschlüssen mit Unternehmen im Sinne des Absatzes 1 ist die Einhaltung der Absätze 2
bis 11 zu vereinbaren.

§ 13 Zuständigkeitskonzentration

Ist nach den Vorschriften des Straßenverkehrsrechts eine Erlaubnis für eine übermäßige Stra-
ßenbenutzung oder eine Ausnahmegenehmigung erforderlich, so bedarf es keiner Sondernut-
zungserlaubnis. Vor ihrer Entscheidung hat die hierfür zuständige Behörde die sonst für die
Sondernutzungserlaubnis zuständige Straßenbaubehörde zu hören. Die von dieser geforderten
Bedingungen, Auflagen, Auflagenvorbehalte und Sondernutzungsgebühren sind dem An-
tragsteller in der Erlaubnis oder Ausnahmegenehmigung aufzuerlegen. Nachträgliche Anord-
nungen bleiben unberührt. § 11 Abs. 3 und § 12 Abs. 7 gelten entsprechend.

§ 14 Unerlaubte Benutzung einer Straße

(1) Wird eine öffentliche Straße ohne die erforderliche Erlaubnis benutzt oder werden Gegens-
tände mit Ausnahme der Fahrzeuge nach Absatz 2 verbotswidrig abgestellt oder kommt ein Er-
laubnisnehmer seinen Verpflichtungen nicht nach, so kann die Straßenbaubehörde die Beseiti-
gung von unerlaubten Anlagen im öffentlichen Straßenraum oder die sonst erforderlichen
Maßnahmen zur Beendigung der Benutzung oder zur Erfüllung der Auflagen anordnen. Sind
solche Anordnungen nicht oder nur unter unverhältnismäßigem Aufwand möglich oder nicht
erfolgversprechend, so kann sie den rechtswidrigen Zustand auf Kosten des Pflichtigen beseiti-
gen oder beseitigen lassen. § 11 Abs. 6 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend.

(2) Fahrzeuge ohne gültige amtliche Kennzeichen dürfen nicht auf öffentlichen Straßen abge-
stellt werden. Wer dagegen verstößt, hat die Folgen seines Verstoßes unverzüglich zu beseiti-
gen. Kommt der Halter oder Eigentümer dieser Pflicht nicht nach, kann die zuständige Behörde
nach Anbringung einer deutlich sichtbaren Aufforderung zur Beseitigung des Fahrzeuges die
Beseitigung auf seine Kosten vornehmen lassen. Eines vollziehbaren Verwaltungsaktes oder
einer förmlichen Androhung eines Zwangsmittels bedarf es nicht.

(3) Die zuständige Behörde kann die von der öffentlichen Straße entfernten Gegenstände nach
Absatz 1 oder Fahrzeuge nach Absatz 2 bis zur Erstattung ihrer Aufwendungen zurückbehalten.

(4) Ist der Eigentümer oder Halter der von der öffentlichen Straße entfernten Gegenstände nach
Absatz 1 oder Fahrzeuge nach Absatz 2 innerhalb angemessener Frist nicht zu ermitteln oder
kommt er seinen Zahlungspflichten innerhalb von zwei Monaten nach Zahlungsaufforderung
nicht nach oder holt er die Gegenstände innerhalb einer ihm schriftlich gesetzten angemesse-
nen Frist nicht ab, so kann die zuständige Behörde die Gegenstände verwerten oder entsorgen;
in der Aufforderung zur Zahlung oder Abholung ist darauf hinzuweisen. Im Übrigen sind die
Vorschriften des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes über die Verwertung sicher-
gestellter Gegenstände entsprechend anzuwenden.
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(5) Die Absätze 2 bis 4 gelten auch für Bundesfernstraßen.

§ 15 Unerlaubte Eingriffe

(1) Wer eine öffentliche Straße beschädigt hat, ist verpflichtet, dies unverzüglich dem zuständi-
gen Bezirksamt zu melden. Der Schaden wird vom Träger der Straßenbaulast beseitigt. Die
Aufwendungen dafür sind von dem Verursacher des Schadens zu erstatten. Die Kosten sind
durch Leistungsbescheid festzusetzen. Widerspruch und Klage gegen den Leistungsbescheid
haben keine aufschiebende Wirkung.

(2) Für unerlaubte Veränderungen oder Aufgrabungen gilt Absatz 1 Satz 2 bis 5 entsprechend.

(3) Der Anlieger an einer öffentlichen Straße ist verpflichtet, Störungen, die von seinem Grund-
stück auf den öffentlichen Straßenraum ausgehen, auf seine Kosten zu beseitigen. Kommt der
Anlieger seiner Beseitigungspflicht nicht nach, so gilt Absatz 1 Satz 2 bis 5 entsprechend.

§ 16 Duldung von öffentlichen Zeichen und Einrichtungen sowie Bepflanzungen

(1) Die Anlieger im Sinne des § 9 Abs. 5 haben das Anbringen von Verkehrszeichen und Ver-
kehrseinrichtungen, Meldeanlagen der Polizei und der Feuerwehr sowie von Halte- und Be-
triebsvorrichtungen für die Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen zu dulden.

(2) Der Begünstigte hat Schäden, die dem Anlieger durch das Anbringen oder das Entfernen
der in Absatz 1 bezeichneten Gegenstände entstehen, zu beseitigen; er kann stattdessen eine
angemessene Entschädigung in Geld leisten.

(3) Bepflanzungen der Straßen, insbesondere mit Bäumen, sind grundsätzlich vorzusehen, zu
erhalten und zu schützen. Die Eigentümer und die Besitzer von Grundstücken an öffentlichen
Straßen haben die unvermeidbaren Einwirkungen von Pflanzungen im Bereich des Straßenkör-
pers und die Maßnahmen zu ihrer Erhaltung und Ergänzung zu dulden. Eingriffe von ihrer Seite
bedürfen der Zustimmung der Straßenbaubehörde und der für die Pflege und Unterhaltung der
öffentlichen Grünanlagen zuständigen Stelle.

§ 17 Umleitungen

(1) Bei vorübergehenden Verkehrsbeschränkungen auf öffentlichen Straßen sind die Eigentü-
mer und Verfügungsberechtigten privater Straßen, Wege und Plätze, die dem öffentlichen Ver-
kehr dienen, auf schriftliche Anordnung der Straßenbaubehörde zur Duldung der Umleitung
verpflichtet, soweit eine andere Verkehrsführung nicht zweckmäßig ist.

(2) Die Straßenbaubehörde hat festzustellen, welche straßenbaulichen und sonstigen Maß-
nahmen notwendig sind, um die Umleitungsstrecke für die Aufnahme des zusätzlichen Verkehrs
verkehrssicher zu machen. Sie hat die entsprechenden straßenverkehrsbehördlichen Anord-
nungen umzusetzen. Die hierfür notwendigen Mehraufwendungen sind dem Eigentümer vom
Veranlasser zu erstatten.

(3) Der Träger der Straßenbaulast ist verpflichtet, auf Antrag des Eigentümers die private Stra-
ße oder den privaten Weg für die Aufnahme des Umleitungsverkehrs herzurichten und nach
Aufhebung den früheren Zustand wieder herzustellen.

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn neue öffentliche Straßen vorübergehend ü-
ber private Straßen und Wege, die dem öffentlichen Verkehr dienen, an das Straßennetz ange-
schlossen werden müssen.

Abschnitt V
Kreuzungen mit Gewässern
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§ 18 Kreuzungen mit Gewässern

(1) Werden Straßen neu angelegt oder ausgebaut und müssen dazu Kreuzungen mit Gewäs-
sern (Brücken oder Unterführungen) hergestellt oder bestehende Kreuzungen geändert werden,
so hat der Träger der Straßenbaulast die dadurch entstehenden Kosten zu tragen. Kreuzungs-
anlagen sind so auszuführen, wie es unter Berücksichtigung der übersehbaren Entwicklung der
wasserwirtschaftlichen Verhältnisse hinsichtlich des Wasserabflusses erforderlich ist.

(2) Werden Gewässer ausgebaut (§ 31 des Wasserhaushaltsgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 11. Dezember 1996 [BGBl. I S. 1695], das zuletzt durch Artikel 2 Abs. 1 des
Gesetzes vom 30. April 1998 [BGBl. I S. 823] geändert worden ist) und werden dazu Kreuzun-
gen mit Straßen hergestellt oder bestehende Kreuzungen geändert, so hat der Träger des Aus-
bauvorhabens die dadurch entstehenden Kosten zu tragen. Wird eine neue Kreuzung erforder-
lich, weil ein Gewässer hergestellt wird, so ist die übersehbare Verkehrsentwicklung auf der
Straße zu berücksichtigen. Wird die Herstellung oder Änderung einer Kreuzung erforderlich,
weil das Gewässer wesentlich umgestaltet wird, so sind die gegenwärtigen Verkehrsbedürfnisse
zu berücksichtigen.

(3) Wird eine Straße neu angelegt und wird gleichzeitig ein Gewässer hergestellt oder aus an-
deren als straßenbaulichen Gründen wesentlich umgestaltet, so dass eine neue Kreuzung ent-
steht, so haben der Träger der Straßenbaulast und der Träger des Gewässerausbaus die Kos-
ten der Kreuzung je zur Hälfte zu tragen.

(4) Werden eine Straße und ein Gewässer gleichzeitig ausgebaut und wird infolgedessen eine
bestehende Kreuzungsanlage geändert oder durch einen Neubau ersetzt, so haben der Träger
des Gewässerausbaus und der Träger der Straßenbaulast die dadurch entstehenden Kosten
für die Kreuzungsanlagen in dem Verhältnis zu tragen, in dem die Kosten bei getrennter
Durchführung der Maßnahme zueinander stehen würden.

(5) Gleichzeitigkeit liegt vor, wenn einer der Beteiligten die Berücksichtigung seiner Planung so
rechtzeitig verlangt, dass hierauf in zumutbarer Weise Rücksicht genommen werden kann. Wird
die Maßnahme nach diesem Zeitpunkt dennoch gleichzeitig durchgeführt, so hat der Baulast-
träger, der die Berücksichtigung seiner Planung nicht rechtzeitig verlangt hat, dem anderen
Baulastträger die daraus entstehenden Mehrkosten zu erstatten.

(6) Kommt über die Kreuzungsmaßnahme oder ihre Kosten eine Einigung, in der auch von den
Regelungen in den vorstehenden Vorschriften abgewichen werden darf, nicht zu Stande, so ist
darüber durch Planfeststellung zu entscheiden.

§ 19 Unterhaltung der Kreuzungen mit Gewässern

(1) Der Träger der Straßenbaulast hat die Kreuzungsanlagen von Straßen und Gewässern auf
seine Kosten zu unterhalten, soweit nichts anderes vereinbart oder durch Planfeststellung be-
stimmt wird. Die Unterhaltungspflicht des Trägers der Straßenbaulast erstreckt sich nicht auf
Leitwerke, Leitpfähle, Dalben, Absetzpfähle oder ähnliche Einrichtungen zur Sicherung der
Durchfahrten unter Brücken im Zuge von Straßen für die Schifffahrt sowie auf Schifffahrtszei-
chen. Soweit diese Einrichtungen auf Kosten des Trägers der Straßenbaulast herzustellen wa-
ren, hat dieser dem Unterhaltungspflichtigen die Unterhaltungskosten und die Kosten des Be-
triebs dieser Einrichtungen zu ersetzen oder abzulösen.

(2) Wird im Falle des § 18 Abs. 2 eine neue Kreuzung hergestellt, hat der Träger des Ausbau-
vorhabens die Mehrkosten für die Unterhaltung und den Betrieb der Kreuzungsanlage zu er-
statten oder abzulösen. Ersparte Unterhaltungskosten für den Fortfall vorhandener Kreuzungs-
anlagen sind anzurechnen.

Abschnitt VI
Planung von Straßen
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§ 20 Straßenkategorien

Die öffentlichen Straßen werden nach ihrer Verkehrsbedeutung wie folgt eingeteilt:

   1. Straßen I. Ordnung sind Straßen, die untereinander oder zusammen mit Bundesfernstra-
ßen überwiegend dem großräumigen Verkehr, das heißt dem Fernverkehr oder Regionalver-
kehr, dienen oder zu dienen bestimmt sind,
   2. Straßen II. Ordnung sind Straßen, die dem überbezirklichen Verkehr, dem Verkehr zwi-
schen den Bezirken und den Nachbargemeinden Berlins oder dem Anschluss der Bezirke an
Straßen I. Ordnung dienen oder zu dienen bestimmt sind,
   3. sonstige öffentliche Straßen sind alle weiteren, dem öffentlichen Verkehr dienenden Stra-
ßen.

§ 21 Vorarbeiten

(1) Eigentümer und sonstige Nutzungsberechtigte haben zur Vorbereitung der Planung notwen-
dige Vermessungen, Boden- und Grundwasseruntersuchungen einschließlich der Anbringung
von Markierungszeichen und sonstige Vorarbeiten durch die Straßenbaubehörde oder von ihr
Beauftragte zu dulden. Wohnungen dürfen nur mit Zustimmung des Wohnungsinhabers betre-
ten werden. Satz 2 gilt nicht für Arbeits-, Betriebs- oder Geschäftsräume während der jeweiligen
Arbeits-, Geschäfts- oder Aufenthaltszeiten.

(2) Die Absicht, solche Arbeiten auszuführen, ist dem Eigentümer und den sonstigen Nutzungs-
berechtigten mindestens zwei Wochen vorher durch die Straßenbaubehörde bekannt zu geben.
Sind Eigentümer oder sonstige Nutzungsberechtigte von Person nicht bekannt oder ist deren
Aufenthalt unbekannt und lassen sie sich in angemessener Frist nicht ermitteln, so kann die
Benachrichtigung durch öffentliche Bekanntmachung erfolgen.

(3) Entstehen durch eine Maßnahme nach Absatz 1 einem Eigentümer oder sonstigen Nut-
zungsberechtigten unmittelbare Vermögensnachteile, so hat der Träger der Straßenbaulast ei-
ne angemessene Entschädigung in Geld zu leisten. Kommt eine Einigung über die Geldent-
schädigung nicht zu Stande, so setzt die Enteignungsbehörde auf Antrag der
Straßenbaubehörde oder des Berechtigten die Entschädigung fest. Vor der Entscheidung sind
die Beteiligten zu hören.

§ 22 Planfeststellung und Plangenehmigung

(1) Straßen I. Ordnung dürfen nur gebaut oder geändert, Straßen II. Ordnung nur gebaut wer-
den, wenn der Plan vorher festgestellt worden ist. Für die Änderung von Straßen II. Ordnung
kann die Planfeststellungsbehörde im Benehmen mit dem zuständigen Bezirk die Durchführung
eines Planfeststellungsverfahrens anordnen, wenn dies zur sachgerechten Bewältigung der mit
der Planung aufgeworfenen Konflikte erforderlich ist. Träger des Vorhabens, Anhörungsbehör-
de und Planaufstellungsbehörde ist im Planfeststellungsverfahren für Straßen I. Soweit nach
dem Berliner Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung für den Bau oder die Änderung ei-
ner Straße eine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht, ist
stets ein Planfeststellungsverfahren durchzuführen; Absatz 4 gilt entsprechend. Ordnung und
sonstiger Straßen sowie für den Bau von Straßen II. Ordnung die für das Bauwesen zuständige
Senatsverwaltung. Im Planfeststellungsverfahren für die Änderung von Straßen II. Ordnung ist
der zuständige Bezirk Träger des Vorhabens und Planaufstellungsbehörde; Anhörungsbehörde
ist die für das Bauwesen zuständige Senatsverwaltung. Vor Einleitung eines Planfeststellungs-
verfahrens sind die Grundsätze der Planung bei Vorhaben nach Satz 1 dem Abgeordneten-
haus, bei Vorhaben nach Satz 2 der zuständigen Bezirksverordnetenversammlung zur Kenntnis
zu geben. Bei der Planaufstellung ist die frühzeitige Beteiligung und das Benehmen mit der für
die vorbereitende Bauleitplanung zuständigen Senatsverwaltung sicherzustellen. Planfeststel-
lungsbehörde ist in allen Planfeststellungsverfahren die für das Verkehrswesen zuständige Se-
natsverwaltung. Über die Trassenauswahl ist vor Einleitung eines Verfahrens Benehmen mit
den betroffenen Bezirken herzustellen. Bei der Planfeststellung sind die von dem Vorhaben be-
rührten öffentlichen und privaten Belange einschließlich einer Umweltverträglichkeitsprüfung
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nach den Vorschriften des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung der
Bekanntmachung vom 25. Juni 2005 (BGBl. I S. 1757, 2797), zuletzt geändert durch Artikel 2
des Gesetzes vom 21. Dezember 2006 (BGBl. I S. 3316), in der jeweils geltenden Fassung im
Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen.

(2) An Stelle eines Planfeststellungsbeschlusses kann eine Plangenehmigung erteilt werden,
wenn

   1. Rechte anderer nicht oder nicht wesentlich beeinträchtigt werden oder die Betroffenen sich
mit der Inanspruchnahme ihres Eigentums oder eines anderen Rechts schriftlich einverstanden
erklärt haben,
   2. mit den Trägern öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich berührt wird, das Benehmen
hergestellt worden ist und
   3. erhebliche nachteilige Auswirkungen auf ein in § 2 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes über die
Umweltverträglichkeitsprüfung genanntes Schutzgut nicht zu besorgen sind.

Die Plangenehmigung hat die Rechtswirkungen der Planfeststellung; auf ihre Erteilung finden
die Vorschriften über das Planfeststellungsverfahren keine Anwendung.

(3) Planfeststellung und Plangenehmigung entfallen in Fällen von unwesentlicher Bedeutung.
Fälle von unwesentlicher Bedeutung liegen insbesondere vor, wenn

   1. andere öffentliche Belange nicht berührt sind oder die erforderlichen behördlichen Ent-
scheidungen vorliegen und sie dem Plan nicht entgegenstehen,
   2. Rechte anderer nicht beeinflusst werden oder mit den vom Plan Betroffenen entsprechende
Vereinbarungen getroffen worden sind und
   3. das Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf ein in § 2 Abs. 1 Satz 2
des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung genanntes Schutzgut haben kann.

(4) Bebauungspläne nach § 9 des Baugesetzbuchs in der Fassung der Bekanntmachung vom
27. August 1997 (BGBl. I S. 2141, 1998 I S. 137), das zuletzt durch Artikel 2 Abs. 6 des Geset-
zes vom 17. Dezember 1997 (BGBl. I S. 3108) geändert worden ist, die im Einvernehmen mit
der Planfeststellungsbehörde festgesetzt worden sind oder werden, ersetzen die Planfeststel-
lung nach Absatz 1. Wird eine Ergänzung notwendig oder soll von Festsetzungen des Bebau-
ungsplans abgewichen werden, so ist die Planfeststellung insoweit zusätzlich durchzuführen. In
diesen Fällen gelten die §§ 40, 43 Abs. 1, 2, 4 und 5 sowie § 44 Abs. 1 bis 4 des Baugesetz-
buchs.

(5) Bei der Änderung einer Straße kann von einer förmlichen Erörterung nach § 73 Abs. 6 des
Verwaltungsverfahrensgesetzes und § 9 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung abgesehen werden. Vor dem Abschluss des Planfeststellungsverfahrens ist
den Einwendern Gelegenheit zur Äußerung zu geben. Die Anhörungsbehörde soll ihre Stel-
lungnahme innerhalb von sechs Wochen nach Ablauf der Einwendungsfrist abgeben.

(6) Die Anfechtungsklage gegen einen Planfeststellungsbeschluss oder eine Plangenehmigung
für den Bau oder die Änderung von Straßen I. Ordnung hat keine aufschiebende Wirkung.

(7) Wird mit der Durchführung des Plans nicht innerhalb von fünf Jahren nach Eintritt der Un-
anfechtbarkeit begonnen, so tritt er außer Kraft, es sei denn, er wird vorher von der Planfest-
stellungsbehörde um höchstens fünf Jahre verlängert. Vor der Entscheidung ist eine auf die
Verlängerung begrenzte Anhörung nach dem für die Planfeststellung oder Plangenehmigung
vorgeschriebenen Verfahren durchzuführen. Für die Zustellung und Auslegung sowie die An-
fechtung der Entscheidung über die Verlängerung sind die Bestimmungen über den Planfest-
stellungsbeschluss oder die Plangenehmigung entsprechend anzuwenden.

§ 23 Veränderungssperre
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(1) Vom Beginn der Auslegung der Pläne im Planfeststellungsverfahren oder von dem Zeitpunkt
an, zu dem den Betroffenen Gelegenheit gegeben wird, den Plan einzusehen, dürfen auf den
vom Plan betroffenen Flächen bis zu ihrer Übernahme durch den Träger der Straßenbaulast
wesentlich wertsteigernde oder den geplanten Straßenbau erheblich erschwerende Verände-
rungen nicht vorgenommen werden. Veränderungen, die in rechtlich zulässiger Weise vorher
begonnen worden sind, Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bisher ausgeübten
Nutzung werden hiervon nicht berührt.

(2) Dauert die Veränderungssperre länger als vier Jahre, so können die Eigentümer für die da-
durch entstandenen Vermögensnachteile vom Träger der Straßenbaulast eine angemessene
Entschädigung in Geld verlangen. Sie können ferner die Übernahme der vom Plan betroffenen
Flächen verlangen, wenn es ihnen mit Rücksicht auf die Veränderungssperre wirtschaftlich nicht
zuzumuten ist, die Grundstücke in der bisherigen oder einer anderen zulässigen Art zu benut-
zen. Kommt keine Einigung über die Übernahme zustande, so können die Eigentümer die Ent-
ziehung des Eigentums an den Flächen verlangen. Im Übrigen gilt § 25 (Enteignung).

(3) Um die Planung von Straßen I. und II. Ordnung zu sichern, kann die für das Verkehrswesen
zuständige Senatsverwaltung für die Dauer von höchstens zwei Jahren Planungsgebiete festle-
gen. Auf die Planungsgebiete ist Absatz 1 sinngemäß anzuwenden. Die Frist kann, wenn be-
sondere Umstände es erfordern, auf höchstens vier Jahre verlängert werden. Die Festlegung
tritt mit Beginn der Auslegung der Pläne im Planfeststellungsverfahren außer Kraft. Ihre Dauer
ist auf die Vierjahresfrist nach Absatz 2 anzurechnen.

(4) Die Festlegung eines Planungsgebiets ist öffentlich bekannt zu machen. Planungsgebiete
sind in Karten einzutragen, die während der Geltungsdauer der Festlegung zur Einsicht auszu-
legen sind. Für die Anfechtungsklage gegen die Festlegung eines Planungsgebiets gilt § 22
Abs. 6 entsprechend.

(5) Die für das Verkehrswesen zuständige Senatsverwaltung kann Ausnahmen von der Verän-
derungssperre zulassen, wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entgegenstehen.

(6) Wird das Vorhaben vor Erlass des Planfeststellungsbeschlusses endgültig aufgegeben, so
stellt die Planfeststellungsbehörde das Verfahren durch Beschluss ein. Der Beschluss ist öffent-
lich bekannt zu machen. Mit der Bekanntmachung endet die Veränderungssperre.

§ 24 Vorzeitige Besitzeinweisung

(1) Ist der sofortige Beginn von Bauarbeiten geboten und weigert sich der Eigentümer oder Be-
sitzer, den Besitz eines für die Straßenbaumaßnahme benötigten Grundstücks durch Vereinba-
rung unter Vorbehalt aller Entschädigungsansprüche zu überlassen, so hat die Enteignungsbe-
hörde den Träger des Vorhabens auf Antrag nach Feststellung des Plans oder Erteilung der
Plangenehmigung in den Besitz einzuweisen. Der Planfeststellungsbeschluss oder die Plange-
nehmigung muss vollziehbar sein. Weiterer Voraussetzungen bedarf es nicht.

(2) Die Enteignungsbehörde soll spätestens sechs Wochen nach Eingang des Antrags auf Be-
sitzeinweisung mit den Beteiligten mündlich verhandeln. Hierzu sind der Träger des Vorhabens
und die Betroffenen zu laden. Dabei ist den Betroffenen der Antrag auf Besitzeinweisung mit-
zuteilen. Die Ladungsfrist beträgt mindestens zwei Wochen. Mit der Ladung sind die Betroffe-
nen aufzufordern, etwaige Einwendungen gegen den Antrag vor der mündlichen Verhandlung
bei der Enteignungsbehörde einzureichen. Sie sind außerdem darauf hinzuweisen, dass auch
bei Nichterscheinen über den Antrag auf Besitzeinweisung und andere im Verfahren zu erledi-
gende Anträge entschieden werden kann.

(3) Soweit der Zustand des Grundstücks von Bedeutung ist, hat die Enteignungsbehörde diesen
bis zum Wirksamwerden der vorzeitigen Besitzeinweisung in einer Niederschrift festzustellen o-
der durch einen Sachverständigen ermitteln zu lassen. Den Beteiligten ist eine Abschrift der
Niederschrift oder des Ermittlungsergebnisses zu übersenden.
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(4) Der Beschluss über die Besitzeinweisung soll dem Antragsteller und den Betroffenen spä-
testens zwei Wochen nach der mündlichen Verhandlung zugestellt werden. Die Besitzeinwei-
sung wird in dem von der Enteignungsbehörde bezeichneten Zeitpunkt wirksam. Dieser Zeit-
punkt soll auf höchstens zwei Wochen nach Zustellung des Beschlusses über die vorzeitige
Besitzeinweisung an den unmittelbaren Besitzer festgesetzt werden. Durch die Besitzeinwei-
sung wird dem Besitzer der Besitz entzogen und der Träger des Vorhabens Besitzer. Er darf auf
dem Grundstück das planfestgestellte oder plangenehmigte Bauvorhaben ausführen und die
dafür erforderlichen Maßnahmen treffen.

(5) Der Träger des Vorhabens hat für die durch die vorzeitige Besitzeinweisung entstehenden
Vermögensnachteile Entschädigung zu leisten, soweit diese Nachteile nicht durch die Verzin-
sung der Geldentschädigung für die Entziehung oder Beschränkung des Eigentums oder eines
anderen Rechts ausgeglichen werden. Art und Höhe der Entschädigung sind spätestens im
Enteignungsbeschluss festzusetzen.

(6) Wird der festgestellte Plan oder die Plangenehmigung aufgehoben, so ist auch die vorzeitige
Besitzeinweisung aufzuheben und der vorherige Besitzer wieder in den Besitz einzuweisen. Der
Träger des Vorhabens hat für alle durch die vorzeitige Besitzeinweisung entstandenen beson-
deren Nachteile Entschädigung zu leisten.

(7) Ein Rechtsbehelf gegen eine vorzeitige Besitzeinweisung hat keine aufschiebende Wirkung.

§ 25 Enteignung

(1) Die Enteignung zu Gunsten des Trägers des Vorhabens ist zulässig, soweit sie zur Ausfüh-
rung eines nach § 22 festgestellten oder genehmigten Plans notwendig ist. Einer weiteren Fest-
stellung der Zulässigkeit der Enteignung bedarf es nicht.

(2) Der festgestellte oder genehmigte Plan ist dem Enteignungsverfahren zu Grunde zu legen
und für die Enteignungsbehörde bindend.

(3) Wenn sich ein Betroffener mit der Übertragung oder Beschränkungen des Eigentums oder
eines anderen Rechts schriftlich einverstanden erklärt hat, jedoch keine Einigung über die Ent-
schädigung erzielt wurde, kann das Entschädigungsverfahren durch die Enteignungsbehörde
auf Antrag eines Beteiligten unmittelbar durchgeführt werden.

(4) Soweit der Träger des Vorhabens auf Grund eines Planfeststellungsbeschlusses oder einer
Plangenehmigung nach § 22 verpflichtet ist, eine Entschädigung in Geld zu leisten, und über
die Höhe der Entschädigung keine Einigung zwischen dem Betroffenen und dem Träger des
Vorhabens zu Stande kommt, entscheidet auf Antrag eines der Beteiligten die Enteignungsbe-
hörde. Für das Verfahren gelten die enteignungsrechtlichen Vorschriften über die Feststellung
von Entschädigungen entsprechend.

(5) Im Übrigen gilt das Berliner Enteignungsgesetz vom 14. Juli 1964 (GVBl. S. 737), geändert
durch Gesetz vom 30. November 1984 (GVBl. S. 1664), in der jeweils geltenden Fassung.

Abschnitt VII
Zuständigkeitsregelungen, Ermächtigungen

§ 26 Zuständigkeiten und Straßenaufsicht, Zuständigkeit zum Erlass des Widerspruchsbe-
scheids

(1) Die sich aus diesem Gesetz ergebenden Aufgaben werden von den Straßenbaubehörden
wahrgenommen, soweit keine besondere Regelung getroffen ist. Die Erfüllung der Straßen-
baulastaufgaben wird durch die Straßenaufsicht überwacht. Kommt der in Fällen des § 8 Abs. 1
bezeichnete Träger der Straßenbaulast seinen Verpflichtungen nicht nach, kann die zuständige
Behörde die notwendigen Maßnahmen anordnen und erforderlichenfalls mit den Mitteln der
Verwaltungsvollstreckung durchsetzen.
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(2) Die für das Straßenwesen zuständige Senatsverwaltung entscheidet über den Widerspruch
gegen einen Verwaltungsakt einer Bezirksverwaltung, wenn der Verwaltungsakt auf § 3 (Wid-
mung), § 4 (Einziehung, Teileinziehung), § 11 (Sondernutzung) oder § 12 (Sondernutzung für
Zwecke der öffentlichen Versorgung) gestützt wird und folgende Straßen betroffen sind:

   1. Straßen innerhalb des zentralen Bereichs, in dem sich die Parlaments- und Regierungsein-
richtungen des Bundes befinden; der zentrale Bereich wird umgrenzt durch die Invalidenstraße,
Brunnenstraße, Rosenthaler Platz, Torstraße, Mollstraße, Platz der Vereinten Nationen, Lich-
tenberger Straße, Holzmarktstraße, Brückenstraße, Heinrich-HeineStraße, Moritzplatz, Ora-
nienstraße, Kochstraße, Wilhelmstraße, Anhalter Straße, Askanischer Platz, Schöneberger
Straße, Schöneberger Ufer, Lützowufer, Lützowplatz, Klingelhöferstraße, Hofjägerallee, Großer
Stern, Spreeweg, Paulstraße, Alt-Moabit unter Einbeziehung der genannten Straßen und Plät-
ze;
   2. Straßen in Gebieten von außergewöhnlicher stadtpolitischer Bedeutung sowie Straßen für
die Industrie- und Gewerbeansiedlung von außergewöhnlicher stadtpolitischer Bedeutung;
   3. Hauptverkehrsstraßen mit vorwiegend überbezirklicher Funktion.

§ 27 Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

(1) Die für das Verkehrswesen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, in Abstimmung
mit den Bezirken und im Benehmen mit der für die vorbereitende Bauleitplanung zuständigen
Senatsverwaltung durch Rechtsverordnung die Straßen I. und II. Ordnung gemäß § 20 Nr. 1
und 2 festzulegen. Grundlage der Festlegung soll das sich aus dem Flächennutzungsplan er-
gebende übergeordnete Hauptverkehrsstraßennetz sein.

(2) Die für das Verkehrswesen zuständige Senatsverwaltung regelt die Erhebung und Höhe der
Sondernutzungsgebühren durch Rechtsverordnung. Dies gilt auch für Sondernutzungsgebüh-
ren, die für Sondernutzungen auf der Grundlage des Bundesfernstraßengesetzes erhoben wer-
den.

(3) Verwaltungsvorschriften zur Ausführung dieses Gesetzes erlässt die zuständige Senatsver-
waltung.

Abschnitt VIII
Ordnungswidrigkeiten, Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 28 Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

   1. entgegen § 9 Abs. 1 nicht befahrbare Straßenbestandteile außerhalb von Gehwegüber-
fahrten mit Kraftfahrzeugen überquert,
   2. entgegen § 11 Abs. 1 eine öffentliche Straße ohne die erforderliche Erlaubnis zur Sonder-
nutzung gebraucht oder die mit der Erlaubnis erteilten Auflagen nicht erfüllt,
   3. entgegen § 11 Abs. 6 Satz 1 nach Beendigung der Sondernutzung oder Erlöschen der Er-
laubnis etwa vorhandene Anlagen nicht unverzüglich beseitigt,
   4. entgegen § 11 Abs. 11 Satz 2 kein entsprechend gekennzeichnetes Schild aufstellt,
   5. entgegen § 14 Abs. 1 Gegenstände oder entgegen § 14 Abs. 2 Fahrzeuge ohne gültige
amtliche Kennzeichen verbotswidrig abstellt,
   6. entgegen § 15 Abs. 1 Satz 1 Beschädigungen dem Bezirksamt nicht unverzüglich meldet,
   7. entgegen § 15 Abs. 2 unerlaubt eine öffentliche Straße verändert oder aufgräbt,
   8. entgegen § 21 Abs. 1 Satz 1 Vorarbeiten nicht duldet sowie Pfähle, Pflöcke oder sonstige
Markierungen, die Vorarbeiten dienen, wegnimmt, verändert, unkenntlich macht oder unrichtig
setzt,
   9. entgegen § 23 Abs. 1 auf den vom Plan betroffenen Flächen oder in dem nach § 23 Abs. 3
festgelegten Planungsgebiet unzulässige Veränderungen vornimmt,
  10. einer vollziehbaren Anordnung nach § 26 Abs. 1 Satz 3 nicht nachkommt.
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(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 10.000 Euro geahndet werden.

(3) Gegenstände, auf die sich eine Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nr. 2, 5 oder 7 bezieht,
können eingezogen werden.

(4) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrig-
keiten ist die Straßenbaubehörde.

§ 29 Übergangsvorschriften

(1) Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften, die auf Grund des Berliner Straßenge-
setzes vom 28. Februar 1985 (GVBl. S. 518), zuletzt geändert durch Artikel I des Gesetzes vom
2. Juni 1999 (GVBl. S. 192), erlassen wurden, gelten weiterhin.

(2) Sondernutzungen, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes rechtmäßig ausgeübt werden, blei-
ben unberührt.

§ 30 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin in
Kraft. Gleichzeitig treten außer Kraft

   1. das Berliner Straßengesetz vom 28. Februar 1985 (GVBl. S. 518), zuletzt geändert durch
Artikel I des Gesetzes vom 2. Juni 1999 (GVBl. S. 192),
   2. die Verordnung über die Einrichtung und Führung des Straßenverzeichnisses vom 5. April
1958 (GVBl. S. 345).


